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Leitungsauskunft GDMcom 

 

Abwägung 
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Leitungsauskunft GDMcom 

 

Abwägung 
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Leitungsauskunft GDMcom 

 

Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 

 

Landesamt für Gesundheit und Soziales 

 

Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
Beschlussempfehlung: entfällt 
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Landesamt für Gesundheit und Soziales 

 

Abwägung 
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Stadt Waren 

 

Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken 
Der Hinweis wird beachtet und überprüft. 
 
Beschlussempfehlung: entfällt 
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Telekom 

 

Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken 
 
Beschlussempfehlung: entfällt 
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Telekom 

 

Abwägung 
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Telekom 

 

Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

 

Vodafone 

 

Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken 
 
Beschlussempfehlung: entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 

 

Waren 

 

Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken 
 
Beschlussempfehlung: entfällt 
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Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband 

 

Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trinkwasserversorgung/Löschwasser 
Die Trinkwasserversorgung kann sichergestellt werden.  
Löschwasser wird aus der öffentlichen Versorgung nicht bereitge-
stellt. Dementsprechend muss eine alternative Versorgung mit 
Löschwasser bereitgestellt werden. Der Vorhabenträger beabsich-
tigt aus umliegenden Teichanlagen ausreichende Mengen Lösch-
wasser zu beziehen. 
 
Beschlussempfehlung: entfällt 
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Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband 

 

Abwägung 
 
 
 
Schmutzwasser/Regenwasser 
Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung des geplanten Lebens-
mittelmarktes kann durch den Zweckverband gewährleistet werden. 
Der Vorhabenträger hat zur genaueren Untersuchung der örtlichen 
Situation zur Abwasserentsorgung ein Gutachten erstellen lassen, 
welches zu den folgenden Schlussfolgerungen kommt: 
  
„Wegen der beiden vorhandenen RW-Grundstücksanschlüsse soll-
ten diese auch genutzt werden. Jedoch ist deren Kapazität für die 
Ableitung des gesamten RW nicht ausreichend.  
Da Regenwasser von Dachflächen nicht behandelt werden muss, 
sollte dieses über die beiden RW-Grundstücksanschlüsse direkt ab-
geleitet werden. 
Das Regenwasser von den Fahrgassen und Park-/Stellplätzen muss 
behandelt und sollte versickert werden. Das Mulden-Rigolen-Sys-
tem ist wegen der zeitweisen offenen Wasserflächen zu bevorzu-
gen. Es kann auch naturnah an den vorhandenen offenen Graben 
angepasst werden.  
Ein Überlauf kann an die öffentliche Kanalisation angeschlossen 
werden.“ 
 
Zudem wird im Plangebiet eine Fläche bestimmt, die zur Versicke-
rung des unverschmutzten Niederschlagswassers dienen soll. In der 
Summe der Maßnahmen ist gewährleistet, dass eine vorschriftsmä-
ßige Behandlung des Abwassers sichergestellt ist. 
 
Beschlussempfehlung: entfällt 
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Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband 

 

Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken 
 
Beschlussempfehlung: entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


